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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
straßenbauliche Maßnahmen 
vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße (Stadtbezirk 9)
in dem Straßenabschnitt
von  Graf-Adolf-Straße
bis  Vincenzstraße
Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 
Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße (Stadtbezirk 9)
in dem Straßenabschnitt
von  Mülheimer Freiheit
bis  Adamsstraße
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Fördermaßnahme Auftragsbekanntmachung – Förder- 
maßnahme „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum  
im Wandel“ Erstellung einer Planungs- und Entwick- 
lungskonzeption im Rahmen eines prozessbegleiten- 
den moderierten Beteiligungsverfahrens in Köln-Chor- 
weiler sowie Realisierungsmaßnahme Planung und 
Umbau von drei zentralen Plätzen in Köln-Chorweiler 
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Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadt Köln beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein
Vergabenummer: 2016-0065-3-q
Verfahrens-/Vertragsart: Verhandlungsverfahren VOF
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular
Ausgabestelle
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Bie-
terinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17 und 18 TVgG Verpflichtungserklä-
rungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards sowie bei Bau- und Dienstleistungen auch
zu Tarif- beziehungsweise Mindestlöhnen abgeben. Die Ver-
pflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeunterla-
gen. 
Öffentlicher Auftrag 
Ort der Ausführung: Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags 
Die Stadt Köln, vertreten durch das Dezernat VI, Stadtentwick-
lung, Planen, Bauen und Verkehr, beabsichtigt, drei zentrale 
Plätze in Chorweiler Mitte neu zu gestalten und sucht hierzu ein 
interdisziplinäres Planungsteam. Ergänzend zur Platzgestal-
tung soll das Team für das erweiterte Umfeld der Baumaßnah-
me in Zusammenarbeit mit einem externen, durch die Stadt zu 
beauftragenden Moderator ein Gestaltungskonzept Freiraum 
und Umfeld erarbeiten, welches Lösungen für die zukünftige 
städtebauliche Entwicklung Chorweilers hinsichtlich der Frei-
raumgestaltung als auch der potentiellen Nachverdichtungs-
möglichkeiten aufzeigen soll. Der Bund fördert das Projekt im 
Rahmen der Fördermaßnahme „Nationale Projekte des Städte-
baus“ unter dem Arbeitstitel „Lebenswertes Chorweiler – ein 
Zentrum im Wandel“. Zielvorgabe der Förderung ist eine Premi-
umqualität der Maßnahme sowohl hinsichtlich der Gestaltung 
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und Ausführung als auch in Bezug auf die Art und Weise der 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Planung. Aus diesem 
Grund soll die Fördermaßnahme als Werkstattverfahren mit ei-
ner öffentlichen Auftaktveranstaltung, einem Zwischenkolloqi-
um sowie einer Endpräsentation erfolgen, in dem die Öffent-
lichkeit in einem moderierten Prozess Anregungen und Wün-
sche in die Planung einbringen kann. Aufgabe des interdiszipli-
nären Planungsteam soll es sein, diese Anregungen in eine 
konkrete Planung zu überführen und diese für die drei o.g. 
Plätze baulich umzusetzen. Lage: Die umzugestaltenden Plät-
ze befinden sich im Stadtteil Köln-Chorweiler und bilden den 
zentralen Bereich der in den 70-ger Jahren als „Neue Stadt 
Chorweiler“ errichteten Großsiedlung. Das im direkten An-
schluss an die Platzanlagen angrenzende Einkaufszentrum 
setzt den öffentlichen Raum im Inneren fort, bildet jedoch über-
wiegend unzureichende Raumkanten zu den Plätzen aus. Er-
gänzt wird die Platzeinfassung durch das Bezirksrathaus, ei-
nem Gebäudekomplex der Volkshochschule sowie mehr oder 
weniger mindergenutzte Grünflächen. Der erweiterte Umfeld-
untersuchungsraum umfasst den städtebaulich problemati-
schen Siedlungsteil Chorweilers, welcher überwiegend durch 
eine unmaßstäbliche Hochhausbebauung geprägt ist. Ver-
gleichsweise gut geführte Wohnanlagen wechseln sich hier mit 
durch teilweise jahrzehntelange Misswirtschaft heruntergewirt-
schafteten Wohnblöcken ab. Letztere sollen deshalb zeitnah 
durch eine städtische Wohnungsgesellschaft aufgekauft und 
saniert werden. Die erweiterte Umfelduntersuchung soll unter 
anderem dazu dienen, diesen Erneuerungsprozess durch er-
gänzende Vorschläge für den umgebenden öffentlichen Raum 
zu unterstützen und Rückbau- und/oder Nachverdichtungs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Kostenrahmen: Für die Umsetzung 
der Gesamtmaßnahme (Gestaltungskonzept Freiraum und 
Umfeld sowie Umgestaltung der Plätze inklusive Beteiligungs-
verfahren) beläuft sich die vorläufige Kostenannahme auf  
8,8 Millionen Euro netto. Der Kostenanteil für die Kostengruppe 
200 bis 600 nach DIN 276 wird mit circa 6,5 Millionen Euro 
angenommen. Flächenangaben: Flächengröße zentraler Plan-
bereich: circa 35.000 m² (Realisierungsmaßnahme) Flächen-
größe erweiterter Untersuchungsraum: circa 325.000 m² (Ge-
staltungskonzept) Aufgabenstellung / Besonderheiten: Aufga-
be ist zum einen die Entwicklung einer Planung zur Neugestal-
tung der drei wichtigen öffentlichen Plätze Liverpooler Platz, 
Pariser Platz und Lyoner Platz unter Mitwirkung der Öffentlich-
keit sowie die anschließende Umsetzung und Abrechnung der 
baulichen Maßnahmen. Zum anderen ist eine Gesamtkonzep-
tion für das erweiterte Umfeld im Zentrum Chorweilers zu erar-
beiten. Hierzu soll das interdisziplinäre Planungsteam in Zu-
sammenarbeit mit einem externen, von der Stadt separat zu 
beauftragendes Moderationsbüro in einem moderierten Pla-
nungsprozess ein Entwicklungskonzept erarbeiten, welches 
Vorschläge für eine Verbesserung der Freiräume sowie der 
Bebauungs- und Infrastruktur beinhaltet. Hierbei ist auch zu 
untersuchen, welche Nachverdichtungs- oder Rückbaupoten-
tiale im erweiterten Untersuchungsraum vorhanden sind. Die-
ses Entwicklungskonzept soll die Grundlage für die weitere 
Entwicklung der Mitte Chorweilers sowie für die Beantragung 
weiterer Fördermaßnahmen bilden. Gesucht wird ein interdis-
ziplinäres Planungsteam, welches in der Lage ist, die geforder-
te komplexe Aufgabenstellung über alle Leistungsphasen der 
HOAI in hoher Qualität zu betreuen, eine umfangreiche Erfah-
rung in der Öffentlichkeitsbeteiligung in Form von Werkstatt-
verfahren oder ähnlichem nachweisen kann und die Fähigkeit 
besitzt ist, Anregungen und Wünsche aus Öffentlichkeit und 
Politik entwurflich in der geforderten Premiumqualität umzu-
setzen. Das Planungsteam soll aus Freiraumplanern/Stadtpla-

nern sowie Straßen-und Verkehrsplanern bestehen. Während 
die Freiraumplaner insbesondere in der Entwurfsphase eine 
hohe Kompetenz nachweisen müssen,wird seitens der Stra-
ßen- und Verkehrsplaner ein besonders hohes Maß an Umset-
zungskompetenz und Kenntnisse der deutschen technischen 
Regelwerke und Normen erwartet. Eine Vorortpräsenz insbe-
sondere in der Bauphase bezüglich der Bauleitung ist Bedin-
gung. Anforderungen an die Planung: Die genannten Maßnah-
men sind unter Einhaltung des Budgets sowie unter der Prä-
misse der standortspezifischen Anforderungen im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts zu entwickeln. Es werden Planungs-
vorschläge erwartet, die ein optimales Verhältnis zwischen 
Funktion, nachhaltigen Materialien, niedrigen Betriebskosten, 
ansprechende Gestaltung und wirtschaftlichen Bauweisen 
aufweisen. Umweltrelevante sind zu beachten. Die Planung 
soll ein vielfältiges Angebot an alle Bevölkerungsgruppen 
Chorweilers ergeben. Hierbei sind insbesondere der multikul-
turelle Hintergrund sowie die geschlechter- und altersgerech-
ten Bedürfnisse der Anwohner Rechnung zu tragen. Darüber 
hinaus sind die Anforderungen der Barrierefreiheit sowie der 
Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstandards für Freianlagen 
und Verkehrsanlagen der Stadt Köln zu erfüllen. Die Einhaltung 
aktueller Richtlinien, Normen und DIN- Vorschriften, darüber 
hinaus der CAD-Richtlinien der Stadt Köln, sowie die Möglich-
keiten und den Willen zur Nutzung eines internetbasierten Pro-
jektraums zur optimalen Abwicklung des Bauvorhabens mit 
allen Projektbeteiligten, werden vorausgesetzt. Besondere 
Leistungen / Termine / Vertragslaufzeit: Besondere Leistungen 
bezüglich des übergeordneten Gestaltungskonzeptes Frei-
raum und Umfeld beinhalten in einem moderierten Verfahren 
zu entwickelnde rahmensetzende Konzepte und Pläne sowie 
städtebauliche Entwurfstudien für das direkte Umfeld der Plät-
ze. Als besondere Leistungen zur Umgestaltung der Plätze 
werden unter anderem die Erstellung einer Parkraumbilanz, 
die Planvereinbarung, die örtliche Bauüberwachung, die Foto-
dokumentation, eine ergänzende Bestandsaufnahme der vor-
handenen Vegetation, die Überwachung der zweijährigen Ent-
wicklungspflege, sowie Beurteilung und Bewertung der zu 
schützenden oder zu erhaltenden Gehölze und Vegetationsbe-
stände, die Erarbeitung besonderer Darstellungen sowie die 
Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren und der Vorstellung in 
politischen Gremien gefordert. Weitere besondere Leistungen 
beinhalten unter anderem. die Teilnahme und Unterstützung 
des während der Förderperiode jährlich stattfindenden Tag 
des Städtebaus, welcher der Vorstellung der Maßnahme in der 
Öffentlichkeit dient. Weiterhin sind die das Bauvorhaben be-
treffenden Berichte an die Oberfinanzdirektion über den Maß-
nahmensachstand zu erarbeiten, ein detaillierter ZBau-Antrag, 
eventuell mit Antrags-Nachträgen sowie den Verwendungs-
nachweisen oder ähnlichem zu erstellen sowie an Verwal-
tungsvorlagen für die politischen Gremien mitzuwirken. Die 
Leistungen sind sofort nach Vertragsschluss zu beginnen und 
spätestens bis zum 31.06.2019 endabzurechnen.Bezüglich 
der Umgestaltung der Plätze sind die Leistungen der Grundla-
genermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmi-
gungsplanung der Freianlagen bis Ende des vierten Quartals 
2016 zu erbringen. Die Ausführungsplanung ist bis Mitte 2017 
abzuschließen, die Ausschreibung, Auswertung und Vergabe 
muss bis Ende des ersten Quartals 2018 erfolgen. (-> weiter 
siehe Punkt „Gesamtmenge beziehungsweise Umfang des 
Auftrags“)

Aufteilung in Lose 
Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
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Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags 
Flächenplanung Besondere Leistungen zur Flächenplanung ge-
mäß § 19 HOAI in Verbindung mit Anlage 9 – rahmensetzende 
Pläne und Konzepte - städtebaulicher Entwurf Sonstige beson-
dere Leistungen: – Teilnahme am Tag des Städtebaus – Weitere 
Begleitung des weiteren Entwicklungsprozesses im erweiterten 
Untersuchungsraum (maximal 2 Termine jährlich bis Ende 2019) 
Freianlagen Leistungsbild Freianlagen gemäß § 39 Absatz3 
und 4 HOAI 2013 in Verbindung mit Anlage 11 Honorarstufe IV: 
Fußgängerbereiche und Stadtplätze mit hoher Ausstattungsin-
tensität, Mindestsatz Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung 
2 Vorplanung, 3 Entwurfsplanung 4 Genehmigungsplanung  
5 Ausführungsplanung 6 Vorbereitung der Vergabe 7 Mitwirkung 
bei der Vergabe (teilweise) 8 Objektüberwachung – Bauüberwa-
chung und Dokumentation 9 Objektbetreuung. Besondere Leis-
tungen Freianlagen gemäß § 39 HOAI 2013 in Verbindung mit 
Anlage 11: Fotodokumentation – zur vorhandenen Situation – 
örtlicher Zustand vor Baubeginn – während der Bauausführung 
– zum Bauende (Abnahmezeitpunkt) Beurteilung und Bewerten 
der vorhandenen Bausubstanz, Bauteile, Materialien, Einbauten 
oder der zu schützenden oder zu erhaltenden Gehölze oder Ve-
getationsbestände Erarbeiten besonderer Darstellungen, zum 
Beispiel Modelle, Perspektiven, Animationen Beteiligung von 
externen Initiativ- und Betroffenengruppen bei Planung und 
Ausführung Mitwirken bei Beteiligungsverfahren und Work-
shops Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Fertigen von Vorlagen für 
politische oder andere Gremien Fertigen von Berichten an den 
Zuschussgeber pro Quartal künstlerische Oberleitung Überwa-
chung der zweijährigen Entwicklungspflege Weitere Besondere 
Leistungen Freianlagen, sofern diese nicht bereits inhaltlich und 
räumlich bei den Leistungen zu Verkehrsanlagen berücksichtigt 
werden: Planvereinbarung (als Teil der Leistungsphase 3: Ent-
wurfsplanung) – ist im Rahmen der Entwurfsplanung durchzu-
führen – bestehende und zu verlegende Leitungen und sons-
tige Versorgungseinrichtungen sind in Planvereinbarungspläne 
eintragen (Ist- und Sollzustände) – Abstimmungen mit Dritten 
(zum Beispiel Versorgungsträgern) durchführen Verkehrsanlagen 
Leistungen Verkehrsanlagen gemäß § 47 Absatz1 HOAI 2013 in 
Verbindung mit Anlage 13 Honorarstufe IV: Verkehrsberuhigte 
Bereiche mit hohen städtebaulichen Anforderungen, Mindest-
satz Leistungsphasen: 1 Grundlagenermittlung 2 Vorplanung,  
3 Entwurfsplanung 4 Genehmigungsplanung 5 Ausführungspla-
nung 6 Vorbereitung der Vergabe 7 Mitwirkung bei der Vergabe 
8 Bauoberleitung 9 Objektbetreuung Besondere Leistungen Ver-
kehrsanlagen gemäß § 47 HOAI 2013 in Verbindung mit Anlage 
13: – Parkraumbilanz erstellen – Planvereinbarung (als Teil der 
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung) – ist im Rahmen der Ent-
wurfsplanung durchzuführen – bestehende und zu verlegende 
Leitungen und sonstigeVersorgungseinrichtungen sind in Plan-
vereinbarungspläne eintragen (Ist- und Sollzustände) Abstim-
mungen mit Dritten (z. B. Versorgungsträgern) durchführen örtli-
che Bauüberwachung (als Teil der Leistungsphase 8: Bauober-
leitung) – Plausibilätskontrolle der Absteckung – Überwachen 
der Ausführung der Bauleistungen • Mitwirken beim Einweisen 
des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbespre-
chung) • Überwachen der Ausführung des Objekts auf Überein-
stimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, 
dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers • Prüfen 
und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen • Durchfüh-
ren oder Veranlassen von Kontrollprüfungen • Überwachen der 
Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten 
Mängel • Dokumentation des Bauablaufs – Mitwirken beim Auf-
maß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Auf-
maße – Mitwirken bei behördlichen Abnahmen – Mitwirken bei 

der Abnahme von Leistungen und Lieferungen – Rechnungs-
prüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit 
der Auftragssumme – Mitwirken beim Überwachen der Prüfung 
der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 
Weitere besondere Leistungen für Verkehrsanlagen, sofern die-
se nicht bereits inhaltlich und räumlich bei den Leistungen zu 
Freianlagen berücksichtigt werden: Fotodokumentationen – zur 
vorhandenen Situation – örtlicher Zustand bei Baubeginn – wäh-
rend der Bauausführung (quartalsweise) – zum Bauende (Abnah-
mezeitpunkt) Erarbeiten besonderer Darstellungen, zum Beispiel 
Modelle, Perspektiven, Animationen, Visualisierungen Betei-
ligung von externen Initiativ- und Betroffenengruppen bei Pla-
nung und Ausführung Mitwirken bei Beteiligungsverfahren oder 
Workshops Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Fertigung von Vorla-
gen für politische oder andere Gremien Fertigung von Berichten 
für den Zuschussgeber pro Quartal Erstellung eines detaillierte 
ZBau-Antrags inklusive Antrags-Nachträge, Verwendungsnach-
weise optional: Baugrunduntersuchung. -------------------------- 
 Kurze Beschreibung des Auftrages: Die Bauausführung ist von 
Ende des ersten Quartals 2018 bis Ende des ersten Quartals 
2019 vorgesehen. Letzte Rechnungslegung muss Mitte 2019 er-
folgen, um den Abrechnungszeitraum der Fördermaßnahme ein-
halten zu können. Bezüglich der Erarbeitung des Gestaltungs-
konzeptes Freiraum und Umfeld ist die Phase der Bürgerbeteili-
gung und der Planungswerkstatt bis Ende des vierten Quartals 
2016 vorgesehen. Die Überarbeitung des Konzeptes unter Ab-
stimmung mit der Öffentlichkeit und Privateigentümern ist bis 
Mitte 2017 vorgesehen. Die weitere Umsetzung der Konzeption 
ist bis Ende des ersten Quartals 2019 in Form einer regelmäßigen 
Teilnahme an Abstimmungsgesprächen (maximal zweimal jähr-
lich) mit Privateigentümern und der Öffentlichkeit zu begleiten. 
Der Honorarvertragsentwurf wird vor der Verhandlung den je-
weiligen ausgewählten Bietern zur Verfügung gestellt. Vertrags-
laufzeit beziehungsweise Beginn und Ende der Auftragsausfüh-
rung: Laufzeit in Monaten: 42 Monate (ohne Leistungsphase 9) 
ab Auftragsvergabe Beginn: sofort nach Vertragsabschluss

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: siehe Amtsblatt der 
EU III.2.2)

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften 
Honorarzahlungen erfolgen nach Leistungsstand. Die Vergü-
tung erfolgt unter Zugrundelegung der Honorvorschriften der 
HOAI 2013.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird 
Mehrfachbewerbungen sind nicht zulässig und führen auto-
matisch zum Ausschluss. Mehrfachbewerbungen sind auch 
Bewerbungen unterschiedlicher Niederlassungen eines Be-
werberbüros, sowie mehrerer Mitglieder ständiger Büro- und 
Arbeitsgemeinschaften.
Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die in den Teilnah-
mebedingungen (Bewerbungsbogen) geforderten Angaben 
und Unterlagen vorzulegen.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausführung 
– Die örtliche Präsenz in Köln während der Bauzeit ist si-

cherzustellen.
– Die Objektüberwachung ist durch den Einsatz eines Fach-

ingenieurs (mit Qualifikation Fachrichtung Landschaftsar-
chitektur) sicherzustellen.
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–	 Die örtliche Bauüberwachung ist durch den Einsatz eines 
Fachingenieurs (mit Qualifikation Fachrichtung Verkehrs-
wesen) sicherzustellen.

–	 Eine Erklärung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes ist 
abzugeben.

–	 Die personelle Kontinuität – insbesondere in der Pha-
se der Objektüberwachung und Bauoberleitung, örtliche 
Bauüberwachung – ist sicher zu stellen.

–	 Unterbeauftragungen sind nur mit Zustimmung des Bau-
herrn zulässig.

–	 Projekt- und Planungsbesprechungen finden in Köln statt.
–	 Mindestens je eine Person aus den jeweiligen Planungs-

disziplinen Freiraumplanung, Stadtplanung und Verkehrs-
planung muss über ausreichende Deutschkenntnisse ver-
fügen, um aktiv die Werkstattverfahren begleiten zu kön-
nen.

–	 Die Planer müssen mit den deutschen Normen und tech-
nischen Regelwerken ihrer jeweiligen Fachsparte vertraut 
sein.

Geforderte Nachweise zur persönlichen Lage 
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskräften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind, 
haben mit dem Angebot die gemäß Gesetz über die Siche-
rung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wett-
bewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG – NRW) vom 
10.01.2012 (Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 
Nummer 2 vom 26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Ver-
pflichtungserklärung abzugeben (insbesondere zur Gewäh-
rung von Tarif- beziehungsweise Mindestlohn, Beachtung der 
ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vordruck ist den Vergabeunter-
lagen beigefügt.
–	 Befähigungsnachweis der einschlägigen Fachrichtung
–	 Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung in Höhe von 

2 Millionen Euro für Personen- und in Höhe von 2 Millio-
nen Euro für Sach- und sonstige Schäden. Mindestanfor-
derung ist die Erklärung des Bieters, dass im Auftragsfall 
die vorgenannten Versicherungen abgeschlossen werden.

–	 Nachweis der Unterschriftenberechtigung (Handelsregis-
terauszug nicht älter als 6 Monate ab Bekanntgabe Ter-
min)

–	 Erklärung (inklusive rechtsgültiger Unterschrift) über wirt-
schaftliche Verknüpfungen mit dem Unternehmen, insbe-
sondere Beteiligungen / sonstige Interessensverflechtun-
gen (§ 4 VOF)

–	 Erklärung (inklusive rechtsgültiger Unterschrift) darüber, 
dass die (in §4 VOF) genannten Kriterien für den Aus-
schluss von Bewerbern/Bewerberinnen vom Vergabe-
verfahren nicht zutreffen Für den Teilnahmeantrag ist ein 
Bewerbungsformular zu verwenden, das bei der unter I.1) 
Name, Adresse und Kontaktstelle genannten Kontaktstel-
le der Stadt Köln, 27/ Zentrales Vergabeamt, beantragt 
werden kann. Zur Angabe der vollständigen Nachweise ist 
der Bewerbungsbogen vollständig ausgefüllt und rechts-
kräftig unterschrieben einzureichen. Bewerbungen sind 
nur mit diesem Bewerbungsbogen möglich. Nicht rechts-
kräftig unterschriebene Teilnahmeanträge werden nicht 
berücksichtigt. 

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit 
–	 Nachweis zur persönlichen Lage des Wirtschaftsteilneh-

mers (Bankerklärung zur finanziellen und wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit gemäß § 5 (4) VOF)

–	 Gesamtumsatz und Umsatz für die ausgeschriebene 
Dienstleitung bezogen auf die letzten 3 Jahre 2013, 2014, 
2015, gemäß § 5 (4) VOF

–	 Eigenerklärung zum Jahr der Bürogründung 

(Abgabe sämtlicher Nachweise, in deutscher Sprache, erfolgt 
mit dem Teilnahmeantrag.)

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit 
1)	 Erklärung zur Anzahl und Qualifikation der an der Leis-

tungserbringung beteiligten Personen, gemäß des Aus-
schreibungstextes.

	 Es wird gefordert, dass je Disziplin Freiraumplanung sowie 
Verkehrsplanung des interdisziplinären Planungsteams 
mindestens einer der beschäftigten projektverantwortli-
chen Diplom-Ingenieure oder Ingenieurinnen (Büroinhaber 
/-inhaberin und/ oder festangestellter Beschäftigter / Be-
schäftigte), mindestens 5 Jahre Berufserfahrung nach Ab-
schluss einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung 
in der Bearbeitung der ausgeschriebenen Leistungspha-
sen aufweist. Der Nachweis der Eintragung (von mindes-
tens einem/einer projektverantwortlichen Landschaftsar-
chitekten / Landschaftsarchitektin / Stadtplaner / Stadt-
planerin) bei einer Architektenkammer ist zu erbringen. 
Mindestens ein Mitglied des Planungsteams soll Erfahrun-
gen in der Bearbeitung von Förderprojekten nachweisen 
können.

2)	 Nach VOF §5 „Nachweis der Eignung“, (5) b) ist je Leis-
tungsbild Verkehrsanlagen, Freianlagen sowie der beson-
deren Leistung Flächenplanung, (hier rahmensetzende 
Pläne und Konzepte und/ oder städtebaulicher Entwurf) 
ein vergleichbares Referenzprojekt zu benennen. Je Refe-
renzprojekt der Leistungsbilder Verkehrsplanung und Frei-
raumplanung sind mindestens die Leistungsphasen 2-8, 
mindestens ab der Honorarzone II der HOAI 2013 nach-
zuweisen. Es sind ausschließlich Referenzprojekte dar-
zustellen, die von mindestens einem der unter Absatz 1  
benannten projektverantwortlichen Diplomingenieuren 
oder Ingenieurinnen in den letzten 5 Jahren ausgeführt 
wurden. Die Referenzprojekte Freiraumplanung müssen 
mindestens eine Größenordnung von 300.000 Euro netto, 
die Referenzprojekte Verkehrsplanung mindestens eine 
Größenordnung von 500.000 Euro netto für die Kosten 
(Kostengruppe 500 nach DIN 276 oder gleichwertige lan-
desspezifische Kostengruppe) aufweisen. Mindestens ein 
Projekt Freiraumplanung, Straßen-/ Verkehrsplanung oder 
Flächenplanung muss für einen öffentlichen Auftraggeber 
erbracht worden sein. Mindestens ein Projekt Freiraum-
planung, Straßen-/ Verkehrsplanung oder Flächenplanung 
muss in einem öffentlichen Beteiligungsprozess (Werk-
stattverfahren oder ähnlichem) erbracht worden sein. Je 
Leistungsbild Freianlagen und Verkehrsanlagen muss 
durch die vorgelegten Referenzprojekte die Bearbeitung 
mindestens der Leistungsphasen 2 bis 6, teilweise 7, so-
wie die Bearbeitung der Leistungsphase 8, gemäß HOAI 
in der zu der Zeit gültigen Fassung, oder gleichwertigen 
landesspezifischen Leistungen, nachgewiesen werden, 
entsprechend der in der Auftragsbeschreibung genann-
ten Leistungsphasen (Leistungsphase 2 Vorentwurf, Leis-
tungsphase 3 Entwurfsplanung, Leistungsphase 4 Geneh-
migungsplanung, Leistungsphase 5 Ausführungsplanung, 
Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe, Leistungs-
phase 7 Mitwirkung bei der Vergabe, Leistungsphase 8 
Oberbauleitung/Objektüberwachung – Bauüberwachung 
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und Dokumentation). Es ist jeweils ein Referenzschreiben 
des Bauherrn und/oder des Auftraggebers beizufügen. Für 
Aufträge, die für einen öffentlichen Auftraggeber durch-
geführt wurden, ist eine Bescheinigung der zuständigen 
Behörde erforderlich. Ist von einem privaten Auftraggeber 
eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so kann eine 
Eigenerklärung des Bewerbers anerkannt werden. Der Be-
werber muss die einzelnen Projekte auf jeweils maximal 
drei DIN A 4 Seiten in Form von Text sowie Fotos oder 
Skizzen darstellen, mit Angaben der Projektbezeichnung, 
des Auftraggebers mit Adresse, Ansprechpartner und 
Telefonnummer, Planungs- und Realisierungszeitraum, 
Projektumfang / Kosten, und Angabe der vollständig be-
arbeiteten Leistungsphasen sowie der Honorarzone. Die 
Auftraggeberin behält sich vor, gemäß VOF § 5 „Nachweis 
zur Erbringung der Eignung“ (5) g) eine Kontrolle der unter 
5.1 bis 5.5 gemachten Angaben zu den Referenzprojekten 
1 bis 3 durchzuführen.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise 
Fragen zur Ausschreibung können die Bieter bis maximal zehn 
Werktage vor Ende der Angebotsfrist über den Vergabemarkt-
platz an den Auftraggeber richten. 

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Be-
rufsstand vorbehalten 
Zur Bewerbung sind zugelassen alle natürlichen Personen, 
die gemäß Rechtvorschriften ihres Herkunftsstaates zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung Ingenieur (Landschaftsarchitek-
tur, Stadtplanung, Verkehrswesen) berechtigt sind. Ist in dem 
jeweiligen Herkunftsstaat die Berufsbezeichnung gesetzlich 
nicht geregelt, so erfüllt die fachlichen Anforderungen, wer 
über ein Diplom, Prüfzeugnis oder sonstigen Befähigungs-
nachweis der Fachrichtung, die der Aufgabenstellung ent-
spricht, verfügt, dessen Anerkennung nach der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom  
07. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen gewährleistet ist.
Juristische Personen sind zugelassen, wenn der Projektver-
antwortliche die an die natürliche Person gestellten Anforde-
rungen erfüllt.

Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja

Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur An-
gebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden 
Geplante Mindestzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 3
Höchstzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 5
Teilnahmekriterien (objektive Kriterien für die Auswahl der be-
grenzten Zahl von Bewerbern) mit Gewichtung: 
1.	 Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag) 

der geforderten Nachweise, Erklärungen und das voll-
ständig ausgefüllte Bewerbungsformular (rechtliche, wirt-
schaftliche, finanzielle, technische Leistungsfähigkeit, 
Teilnahmebedingungen). Nicht rechtskräftig unterschrie-
bene Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt. 

2.	 Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der zum 
Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen 
und Unterlagen mit einem Schwerpunkt bei den unter der 
technischen Leistungsfähigkeit III.2.3) geforderten drei 
Referenzprojekten. Soweit die Mindestanforderungen er-
füllt sind, wird die Rangfolge zur Teilnahme am Verhand-

lungsgespräch über die Bewertung der geforderten drei 
Referenzprojekte ermittelt. Die Bewertung erfolgt nach 
folgender Aufstellung: maximale Punktzahl / Wertung / 
gewichtete Punktzahl.

Größenordnung des benannten Referenzprojektes des Leis-
tungsbildes Freianlagenplanung: 10 Punkte für ein Referenz-
projekt größer/gleich 1,5 Millionen EURO (netto, für die Kos-
ten der Kostengruppe 500 nach DIN 276 oder gleichwertige 
landesspezifische Kostengruppe). Bei Projekten kleiner als  
1,5 Millionen EURO (netto) für die vor genannten Kosten, ver-
ringert sich die Punktzahl entsprechend linear bis zur Mindest-
anforderung von 300.000 EURO netto.

Größenordnung des benannten Referenzprojektes des Leis-
tungsbildes Verkehrsplanung: 10 Punkte für ein Referenz-
projekt größer/gleich 1,5 Millionen EURO (netto, für die Kos-
ten der Kostengruppe 500 nach DIN 276 oder gleichwertige 
landesspezifische Kostengruppe). Bei Projekten kleiner als  
1,5 Millionen EURO (netto) für die vor genannten Kosten, ver-
ringert sich die Punktzahl entsprechend linear bis zur Mindest-
anforderung von 500.000 netto. 

Größenordnung des benannten Referenzprojektes des Leis-
tungsbildes Flächenplanung, besondere Leistungen rahmen-
setzende Pläne und Konzepte und/oder städtebaulicher Ent-
wurf: 0 Punkte bei einem Referenzprojekt kleiner gleich 3 ha, 
5 Punkte bei einem Referenzprojekt größer 3ha und kleiner 
10ha, 10 Punkte bei einem Referenzprojekt größer gleich 10 ha 

Komplexität des benannten Referenzprojektes des Leis-
tungsbildes Freianlagenplanung: 0 Punkte für Honorarzone II  
HOAI 2013, da dies der geforderte Mindeststandart ist, 5 Punk- 
te für Honorarzone III HOAI 2013, 10 Punkte für Honorarzo- 
ne IV HOAI 2013 

Komplexität des benannten Referenzprojektes des Leis-
tungsbildes Verkehrsplanung: 0 Punkte für Honorarzone II  
HOAI 2013, da dies der geforderte Mindeststandart ist,  
5 Punkte für Honorarzone III HOAI 2013, 10 Punkte für Hono-
rarzone IV HOAI 2013 

Nachweis , dass benannte Referenzprojekte Ergebnis eines 
Qualifizierungsverfahrens (zum Beispiel Wettbewerb, Mehr-
fachbeauftragung) sind: 10 Punkte für ein Projekt, 20 Punkte 
für zwei Projekte, 30 Punkte für drei Projekte 

Nachweis, dass benannte Referenzprojekte für einen öffentli-
chen Auftraggeber bearbeitet wurden: 0 Punkte für ein Projekt, 
da dies der geforderte Mindeststandard ist, 5 Punkte für zwei 
Projekte und 10 Punkte für drei Projekte. 

Nachweis, dass benannte Referenzprojekte in einem Öffent-
lichkeitsbeteiligungsverfahren erarbeitet wurden: 0 Punkte 
für ein Projekt, da dies der geforderte Mindeststandart ist,  
5 Punkte für zwei Projekte und 10 Punkte für drei Projekte. 

Maximal sind 100 Punkte erreichbar. Bei Gleichstand ent-
scheidet das Los.

Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung) 
1.	 Darstellung der Abwicklung des Projektes / Herangehens-

weise an das Projekt
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1.1.	Projektorganisation mit Darstellung der projektspezifi-
schen Kapazitäten in personeller und zeitlicher Hinsicht 
sowie des vorgesehenen Ablaufs der interdisziplinären 
Zusammenarbeit.

1.2.	Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der anstehenden 
Planungsleistungen, insbesondere im Hinblick auf die Ab-
stimmungsprozesse mit dem Auftraggeber und anderen 
Projektbeteiligten / Fachplanern. 

1.3.	Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Bauausfüh-
rung, Darstellung der Bauleitertätigkeiten / örtliche Bau-
überwachung / Präsenz vor Ort.

2.	 Darstellung des Zeit- und Kostencontrollings, Terminsi-
cherung, Nachtragsabwehr und Bewältigung von Leis-
tungsstörungen.

3.	 Darstellung des möglichen Umgangs mit Anregungen aus 
der Bürgerbeteiligung und des Werkstattverfahrens.

4.	 Darstellung von Planungsansätzen für eine attraktive, um-
welt- und nutzungsgerechte Außenraumgestaltung 

5.	 Honorarvertrag: 
	 Der Vertragsentwurf wird den ausgewählten Teilnehmern 

mit der Einladung zum Verhandlungsgespräch zugesandt.
	 Hier sind Honorarsatz, Nebenkosten und gegebenenfalls er-

forderliche besondere Leistungen und deren Honorierung zu 
ergänzen. Der Vertrag ist vor der Verhandlung an das Zen-
trale Vergabeamt zu übersenden, damit vorab das Honorar 
ermittelt werden kann. (Honorarzone IV sowohl für Freiraum-
planung als auch für Straßen- und Verkehrsplanung)

Handouts werden nicht Gegenstand der Wertung sein. 
Zwei Handouts zur Nachvollziehbarkeit der Angaben sind je-
doch erforderlich.

---------------------------
zu 1.: maximal 30 Punkte 
(maximal 3 x je 10 Punkte) 
(nicht erfüllt: 0 Punkte, teilweise erfüllt: 5 Punkte, erfüllt:  
10 Punkte)
zu 2.: maximal 15 Punkte 
(nicht erfüllt: 0 Punkte, teilweise erfüllt: 8 Punkte, erfüllt:  
15 Punkte)
zu 3.: maximal 10 Punkte 
(nicht erfüllt: 0 Punkte, teilweise erfüllt: 5 Punkte, erfüllt:  
10 Punkte)
zu 4.: maximal 15 Punkte 
(nicht erfüllt: 0 Punkte, teilweise erfüllt: 8 Punkte, erfüllt:  
15 Punkte)
Zu 5.: maximal 30 Punkte 
(günstigstes Angebot: 30 Punkte, bei höherem Angebot antei-
lige Punktereduzierung im Verhältnis – linear)

Maximal sind 100 Punkte erreichbar.

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-
Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221 / 221-26884, Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu über-

weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der 
Sparkasse KölnBonn, IBAN DE98 3705 0198 1929 7929 90,  
BIC COLSDE33XXX.
Als Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Ver-
gabenummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0,00 Euro, Bei Versand: 0,00 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 18.04.2016
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
25.04.2016, 14.00 Uhr

Bewerbung/Angebote bitte richten an:  Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung 
Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 

Einlegung von Rechtsbehelfen:
Genaue Angaben zu den Fristen von Rechtsbehelfen:
siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) 
unverzüglich gegenüber der Stadt Köln nach Erkennen des 
Verstoßes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spätestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stößen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt 
Köln, der Rüge nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) 30 Kalendertage ab Kenntnis des Rechtsversto-
ßes, spätestens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss
Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amts-
blatt der EU 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auf-
tragsvergabe im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an 
das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften: 16.03.2016
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
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87 Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln für das Geschäftsjahr 01. September 2013  
bis 31. August 2014

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 02.02.2016 
den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln für das Geschäftsjahr 01.09.2013 – 
31.08.2014 festgestellt.

Darauf bezogen hat das Gemeindeprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen mit Datum vom 09.03.2016 die Prüfungsvermerke 
folgenden Inhalts erteilt:

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstr. 1
44623 Herne

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Gürzenich-Orchester Köln. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.08.2014 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 11.09.2015 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Gürzenich-Orchester Köln, Köln

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Gürzenich-Orches-
ters Köln, Köln, für das Wirtschaftsjahr vom 1. September 2013 
bis 31. August 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwor-
tung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dornbach GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhalt-
lich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-
betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist 
aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 09.03.2016

GPA NRW

Im Auftrag

Gregor Loges

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln für das Ge-
schäftsjahr 01.09.2013 – 31.08.2014 liegen zur Einsichtnahme 
bei der Dienststelle vor.

Köln, den 24.03.2016

Gürzenich-Orchester Köln
– Betriebsleitung –
gez. Patrick Schmeing
Geschäftsführender Direktor
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Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

18.03.2016 nachrichtlich:
Gemeinsame Sitzung des Gesundheits- 
ausschusses, Ausschuss Umwelt und Grün 
und Bauausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Ratssaal
14.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und  
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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